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Für die estnische Gesellschaft hat das Grundrecht der Gleichheit der
Geschlechter eine neue und eine alte Bedeutung. Neu ist die Diskussion
über die Inhalte dieses Rechts vor dem Hintergrund der neuen Mit-
gliedschaft Estlands in der Europäischen Union. Alt sind die Vorurteile
aus der sowjetischen Zeit und die damit verbundenen Erinnerungen.
Deshalb ist es wichtig, zur Frage der geschlechtsbezogenen Diskrimi-
nierung auch eine rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung zu
führen. Das bedeutet sowohl die Klarstellung der Begriffe als auch die
kritische Betrachtung des geltenden Rechts. Es geht um die Beantwor-
tung folgender Fragen: Was ist die geschlechtsbezogene Diskriminie-
rung? Werden die Frauen in der estnischen Gesellschaft in bezug auf ihr
Geschlecht diskriminiert? Wie ist die rechtliche Lage in Hinblick auf
die geschlechtsbezogene Diskriminierung von Frauen in Estland?

Diskriminierung und geschlechtsbezogene Diskriminierung
Begriff der Diskriminierung (Definitionsversuche)
Diskriminierung kommt vom lateinischen Wort »discriminare«, das
trennen, absondern bedeutet.1 Die ursprünglich neutrale Bedeutung hat
sich in neuerer Zeit geändert. So versteht man heute unter Diskriminie-
rung eine ungerechte und willkürliche Benachteiligung, Herabwürdi-
gung oder Herabsetzung.2 Die Opfer der Diskriminierung sind vorwie-
gend soziale Randgruppen und Andersartige (Minderheiten).3 Unter der
Diskriminierung im Sinne der Rechtswissenschaft versteht man eine
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, die zur Benachteiligung oder
Bevorzugung einer Gruppe führt.4 Der Schwerpunkt liegt nicht auf der
Unterscheidung (nicht jede Benachteiligung oder Bevorzugung ist eine
Diskriminierung), sondern auf den Merkmalen (Differenzierungskrite-
rien). Einige Differenzierungen werden gerechtfertigt und andere nicht.5

Zum Beispiel ist die Diskriminierung wegen der Nationalität, der
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Herkunft, des
Glaubensbekenntnisses, der politischen oder sonstigen Anschauungen,
ebenso wegen des Vermögens, des sozialen Status oder aus anderen
Gründen gemäß § 12 des estnischen Grundgesetzes verboten.6 Ähnliche
Regelungen findet man in den meisten europäischen Verfassungen.

Diskriminierungsarten
Von den nachstehenden Einteilungen entstammen einige insbesondere
aus rechtlichen Forschungen zur Diskriminierung wegen des Ge-
schlechts, lassen sich aber auf Grund der anderen Merkmale ebenso
anwenden.7
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Unmittelbare Diskriminierung8 besteht, »wenn eine Person wegen
ihres Geschlechts in einer vergleichbaren Situation eine weniger gün-
stige Behandlung erfährt als eine andere Person erfährt oder erfahren
würde«9. Der Begriff der »mittelbaren Diskriminierung«10 liegt vor,
»wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Ver-
fahren Personen eines Geschlechts gegenüber Personen des anderen
Geschlechts in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn,
diese Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmä-
ßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung
dieses Zieles angemessen und erforderlich«.11 Die mittelbare Diskri-
minierung betrifft Gruppen, meist Minderheiten12, und wird oft durch
Statistik als Benachteiligung bewiesen.13

In bezug auf das Recht wird zwischen der tatsächlichen (de facto)
und rechtlichen Diskriminierung (de jure) unterschieden.14 Tatsächli-
che Diskriminierung ist eine Benachteiligung von Menschen, bedingt
durch ein benachteiligendes bzw. bevorzugendes Sozialverhalten,15

und rechtliche Diskriminierung liegt vor, wenn eine Diskriminierung
durch das Recht, durch die Akte der legislativen, exekutiven oder ju-
dikativen Gewalt, geschieht.16 In verschiedenen Aufsätzen findet man
auch den Begriff »positive Diskriminierung«17. Der Begriff »positive
Diskriminierung« bezeichnet Maßnahmen zur Förderung (Bevorzu-
gung) der benachteiligten Gruppe.18

Geschlechtsbezogene Diskriminierung von Frauen
Beim Begriff der geschlechtsbezogenen Diskriminierung von Frauen
wird als Grundlage oft die Definition aus Art. 1 der UN-Konvention zur
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau herangezogen.
Diesem zufolge ist die Diskriminierung von Frauen »jede auf Grund
des Geschlechts vorgenommene Unterscheidung, Ausschließung oder
Beschränkung, die zum Ziel oder zur Folge hat, daß die von der Grund-
lage der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ausgehende An-
erkennung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten der Frau – gleich welchen Familienstandes – auf poli-
tischem, wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, staatsbürgerlichem
oder anderem Gebiet beeinträchtigt oder vereitelt wird«.19

Anhand der Definition wird deutlich, daß die Gleichbehandlung von
Frauen und Männern ein Grundrecht ist, dessen Durchsetzung auf allen
Gebieten gewährleistet werden muß. Zugleich heißt es, daß für die
Durchsetzung der Gleichheit und Gleichberechtigung sowohl Schutz-
als auch Fördermaßnahmen erforderlich sind. Die einzelnen Tatbe-
stände, Maßnahmen und Ausnahmen müssen europäisch bzw. einzel-
staatlich geregelt werden.

Fazit
Die ursprünglich neutrale Bedeutung des Wortes »Diskriminierung« hat
sich mit der Zeit zu einem negativen Kennzeichen einer ungerechtfer-
tigten Benachteiligung einer Person oder einer Gruppe auf Grund be-
stimmter Merkmale gewandelt. Die Arten der Diskriminierung weisen
darauf hin, daß Diskriminierung eine dynamische Wortbedeutung hat,
die mit der Zeit immer wieder einen neuen Rahmen findet. Zugleich
können durch die Unterscheidung von Diskriminierungsarten unter-
schiedliche Zielgruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, besser
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rechtlich geschützt werden. Die geschlechtsbezogene Diskriminierung
von Frauen umfaßt alle vorher genannten Diskriminierungsarten (Tat-
bestände). Sie wird als Verletzung des Grundrechtes auf Gleichbehand-
lung verstanden. Der Schutz vor und das Verbot von geschlechtsbezo-
gener Diskriminierung muß sowohl auf der europäischen als auch auf
der einzelstaatlichen Ebene gesichert sein.

Der gesellschaftliche Hintergrund der geschlechtsbezogenen
Diskriminierung von Frauen in Estland
Daten und Fakten zur geschlechtsbezogenen Diskriminierung von Frauen
Die folgende Zusammenstellung zur sozialen Situation in Estland
basiert auf soziologischen Untersuchungen und Berichten von For-
schungsinstituten.20

• In vielen Branchen des estnischen Arbeitsmarktes dominiert die ge-
schlechtliche Segregation in »männliche und weibliche Berufe«;
• im Vergleich zu den Männern üben die Frauen meistens schlecht be-
zahlte, einfache und routinemäßige Tätigkeiten aus;
• junge Frauen bekommen oft keine Stelle, weil sie kleine Kinder haben
oder weil sie – noch – keine Kinder haben;
• im Durchschnitt sind die Löhne der Frauen 1/4 niedriger als die der
Männer. Dies gilt für alle Branchen. In bestimmten Positionen (mittle-
res und höheres Management) bekommen Frauen weniger Lohn als
Männer, die über die gleiche Qualifikation und Ausbildung verfügen;
• Familien, in denen nur die Frau berufstätig ist, sind meistens in einer
schlechteren wirtschaftlichen Lage als Familien, in denen nur der Mann
berufstätig ist;
• die Frauen tragen oft die Lasten der unbezahlten Arbeit: Haushalts-
führung, Kinderbetreuung und Krankenpflege der (alten) Familienmit-
glieder. Die postulierte Vereinbarkeit von Beruf und Familie findet bei
den Männern keine aktive Anwendung;
• den Frauen widerfährt im Vergleich zu den Männern mehr sexuelle
Gewalt zu Hause, auf der Arbeit und im öffentlichen Raum.

Die vorliegenden Daten und Fakten weisen auf die geschlechtsbezo-
gene Diskriminierung hin und spiegeln u. a. die Probleme der jungen
estnischen Demokratie wider. Wo könnten die Ursachen liegen?

Historisches »Erbe« und gegenwärtige Herausforderungen
Estland gehörte von 1945 bis 1990 als Sowjetrepublik der Sowjetunion
an. Die damaligen Politiker sprachen viel über die Gleichberechtigung
von Frauen und Männern. Zumindest in der Propaganda entsprach die
Wirklichkeit dem Selbstbild. So verbinden viele Menschen in Estland
mit der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nicht nur die Vor-
stellung von einem europäischen Grundrecht, sondern auch die vom so-
wjetischen Selbstbild21.
Im Vergleich zu westlichen Ländern war die Beschäftigungsrate der
Frauen relativ hoch, im Jahre 1989 waren 84,9 Prozent der Frauen er-
werbstätig.22 Gleichwohl war ein Grund für die hohe Beschäftigungs-
quote der insgesamt niedrige Lohn, der den Lohn der Frauen für das Fa-
milieneinkommen unverzichtbar machte.23

Auch in sowjetischer Zeit waren die Frauen schlechter bezahlt als
Männer. In den 70er und 80er Jahren war es die Regel, daß in einer
Branche die Durchschnittslöhne um so niedriger waren, je mehr Frauen
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in ihr tätig waren. In den 90er Jahren setzte sich diese Tendenz fort.24

Abgesehen davon, daß die Kinderbetreuung organisiert war25, trugen
die Frauen die doppelte Belastung durch den Haushalt.26 Dementspre-
chend war die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der so-
wjetischen Zeit nur formell auf allen Gebieten gewährleistet. 

Dennoch sind die sowjetischen Befangenheiten in der estnischen Po-
litik der 90er Jahre deutlich erkennbar. Damals fanden die großen wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderungen von der Planwirtschaft hin
zum kapitalistischen Wirtschaftssystem, zur Privatisierung des staatli-
chen Vermögens usw. statt. Für die Frauen hieß das, im Gegensatz zur
sowjetischen Zeit, Kinder zu gebären und zu Hause zu sein.27 Die For-
schungen zeigen, daß Anfang der 90er Jahre 40 Prozent der Frauen
dafür plädierten, daß im Zweifelsfall der Mann auf dem Arbeitsmarkt
bevorzugt sein muß.28 Obwohl die Zahlen sich geändert haben (die Be-
vorzugung der Männer wurde im Jahre 1996 von 29 Prozent der Frauen
unterstützt),29 sind die Frauen während der letzten Wahlkampagne zum
Parlament (Frühling 2003) immer noch als »die nationalen Geburtsma-
schinen« bezeichnet worden.30

So fehlt eine ernsthafte politische Debatte zu den Problemen der
Gleichberechtigung der Geschlechter. In den Diskussionen spiegeln sich
eher die historisch gewachsenenVorurteile und die Dominanz sozial-kul-
tureller Stereotype wider. Dennoch sind hinsichtlich der Mitgliedschaft
der Europäischen Union neue Herausforderungen für die estnische Re-
gierung entstanden. In bezug auf die geschlechtsbezogene Diskriminie-
rung sind die Änderungen in erster Linie mit den »acquis commun-
autaire« verbunden.31 Dabei fordern die Europäische Kommission und
die Vereinten Nationen in allen Bereichen mehr Aufmerksamkeit für die
Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter.32 Dies führte dazu, daß
parallel zu der Harmonisierung der Rechtsakte verschiedene Pläne und
Projekte, die das Ziel der geschlechtsbezogenen Gleichbehandlung ver-
wirklichen sollen, entstanden sind,33 Die Durchführung und die Umset-
zung der entsprechenden Tätigkeiten brauchen finanzielle Mittel und ef-
fektive Institutionen, die allerdings nicht ausreichend vorhanden sind.34

Ebenso ist es zum Erreichen der Gleichbehandlung nötig, daß sich die
Werte in der Gesellschaft ändern. Eine wichtige Rolle spielen hier neben
dem Staat die nichtstaatlichen Organisationen und die Sozialpartner. So,
wie der Diskriminierungsschutz möglichst für alle gelten soll, so müssen
auch viele Interessengruppen an den Vorbereitungen beteiligt sein. Dies
würde zu einer besseren Anwendung führen.

Fazit
Die estnische Gesellschaft hat viele Schwierigkeiten mit der Gewähr-
leistung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Einige Ursa-
chen liegen in Voreingenommenheiten aus sowjetischer Zeit. Dennoch
sind positive Tendenzen in der gegenwärtigen Entwicklung erkennbar.
Die Umsetzung der Änderungen bedarf einer neuen gesellschaftlichen
Grundlegung und ihrer Unterstützung durch die Mehrheit.

Gegenwärtiges Recht in Estland in bezug auf die
geschlechtsbezogene Diskriminierug von Frauen in Estland
Die gesetzlichen Bestimmungen Estlands müssen sowohl die faktische
interne Ausgangslage berücksichtigen als auch den internationalen und
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europäischen Abkommen, Konventionen und Richtlinien entsprechen.
Einige Probleme der geschlechtsbezogenen Diskriminierung wurden
im vorigen Absatz dargestellt. Im folgenden Teil werden die geltenden
Regelungen des internationalen und europäischen Rechts vorgestellt
und anhand der rechtlichen Lage bzw. der Probleme Estlands behandelt.

Vorgabe der internationalen und europäischen Regelungen
Das internationale und europäische Recht zur geschlechtsbezogenen Dis-
kriminierung umfaßt zahlreiche Konventionen, Richtlinien und Empfeh-
lungen. Hier nur einige der wichtigsten35 ratifizierten Konventionen:
• UN Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der
Frau (1979) (in Kraft getreten in Estland im Jahr 1991).36

• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte, 1966 (in Kraft getreten in Estland im Jahr 1992).37

• Europäische Sozialcharta 1961 (in Kraft getreten in Estland im Jahr
2000).38

Bedeutsame Richtlinien (RL) zur geschlechtsbezogenen Diskriminie-
rung der Frauen sind:
• Richtlinie 75/117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung
des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen.39 Die
Richtlinie fordert in erster Linie Maßnahmen zur Verwirklichung der
Entgeltgleichheit.
• Richtlinie 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. September 2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG des
Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Ar-
beitsbedingungen.40 Die Richtlinie legt wichtige Grundbegriffe wie un-
mittelbare und mittelbare Diskriminierung, sexuelle Belästigung und
Belästigung fest, ebenso fordert sie Förderungsmaßnahmen zur Ver-
wirklichung der Gleichheit auf der beruflichen Ebene.
• Richtlinie 97/80/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Be-
weislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.41 Die Richtlinie
bestimmt das Prinzip der Beweislastumkehr. Daher trägt die Beweislast
nicht das potentielle Diskriminierungsopfer, sondern der mögliche Dis-
kriminierungstäter.

Geltendes Recht zur geschlechtsbezogenen Diskriminierung
von Frauen und Männern
Estnisches Grundgesetz
Im § 12 des estnischen Grundgesetzes ist das Diskriminierungsverbot
verankert.42 Im Vergleich zum deutschen Grundgesetz ist die estnische
Regelung ziemlich »nüchtern« und bestimmt das allgemeine Gleich-
heitsgebot (»Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich«43) und verbietet
auf Grund vorher genannter Merkmale die Diskriminierung. Der Begriff
der Diskriminierung wird nicht erläutert, auch ein besonderer Gleich-
heitsgrundsatz zwischen Frauen und Männern ist nicht vorhanden.

Die arbeitsrechtlichen Regelungen
Im Arbeitsrecht sind die Bestimmungen in bezug auf die geschlechts-
bezogene Diskriminierung in verschiedenen Normativakten geregelt.
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§ 10 des Arbeitsvertragsgesetzes z. B. verbietet die Bevorzugung oder
Benachteiligung auf Grund des Geschlechts,44 § 5 des Lohngesetzes legt
die Entgeltgleichheit fest.45 Die §§ 27-31 des Urlaubsgesetzes sichern
den Eltern- und Schwangerschaftsurlaub.46 Jedoch existieren erhebliche
Probleme hinsichtlich der Verwirklichung des Gleichheitsprinzips.47

Gesetz zur geschlechtsbezogenen Gleichberechtigung48

Ziel
Ziel des Gesetzes (GGG) ist gem. § 1 die Verhinderung der ge-
schlechtsbezogenen Diskriminierung und die Förderung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern (als Grundrecht) in allen gesell-
schaftlichen Bereichen.49

Im Bezug auf die vorliegenden Probleme und mangelhaften Rege-
lungen des Arbeitsrechts50 ist es erforderlich, daß das Prinzip der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern anerkannt wird und eine
rechtliche Entsprechung findet. Ebenso ist es nötig, durch die Normen
präventive Maßnahmen zur Verhinderung der Diskriminierung und zur
Förderung der Gleichberechtigung zu implementieren. In diesem Sinne
ist die Regelung der GGG näher an den Erfordernissen. Allerdings ist
eine Voraussetzung für die Zielerreichung auch die effektive Rechts-
durchsetzung.

Definitionen
GGG definiert Begriffe: die geschlechtsbezogene Gleichberechtigung,
Gleichbehandlung von Frauen und Männern, unmittelbare und mittel-
bare Diskriminierung und sexuelle Belästigung.51

Die Definitionen der unmittelbaren und mittelbaren Diskriminierung
basieren auf der RL 2000/73/EG.52 Das GGG definiert nur den Begriff
der sexuellen Belästigung. Jedoch sind sexuelle Belästigung und Belä-
stigung nicht identisch.53 Auf Grund der Richtlinie54 ist die Belästigung
»eine unerwünschte Verhaltensweise, die mit dem Geschlecht in Zu-
sammenhang steht und bezweckt oder bewirkt, daß die Würde der
betroffenen Person verletzt wird und ein von Einschüchterungen, An-
feindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-
kennzeichnetes Umfeld geschaffen wird«55. Sexuelle Belästigung ist ein
»Spezialfall« der geschlechtsbezogenen Belästigung56 und liegt vor,
»wenn sexuell bezogene unerwünschte verbale, nicht verbale oder phy-
sische Verhaltensweisen bezwecken oder bewirken, daß die Würde der
betroffenen Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird«57. Dementsprechend sollten auch
die gesetzlichen Regelungen diese zwei Begriffe trennen.

Geltungsbereich
Gemäß § 2 GGG gelten die gesetzlichen Regelungen für die ganze Ge-
sellschaft. Ausnahmen bilden nur Familienverhältnisse, das Privatleben
und registrierte Glaubensgemeinschaften.58

Entsprechend dem GGG liegt die Diskriminierung nicht vor bei der
Militärpflicht von Männern, dem besonderen Schutz der Schwangeren
usw.59

Das Gesetz legt das geschlechtsbezogene Diskriminierungsverbot für
die Arbeitsverhältnisse (Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsbildung,
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44   RT I 1992, 15/16, 241;
2002, 62, 377.

45   RT I 1994, 11, 154;
2002, 62, 377.

46   RT I 2001, 42, 233;
2002, 62, 377.

47   Ebenda.

48   RT I 2004, 27, 181

49   § 1 GGG.

50   Ebenda.

51   § 3 GGG

52   Ebenda.

53   I. Hadeler: Die Revision
der Gleichbehandlungsricht-
linie 76/207/EWG-Umset-
zungsbedarf für das deut-
sche Arbeitsrecht, NZA
2003, H 2, S. 78-79.

54   Art 2, RL 2002/73/EG.

55   Art 2, RL 2002/73/EG.

56   I. Hadeler: Die Revision
der Gleichbehandlungs-
richtlinie 76/207, S. 79.

57   Art 2, RL 2002/73/EG.

58   § 2, Abs. 2 GGG.

59   § 6 GGG.
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zu beruflichem Aufstieg, in bezug auf die Arbeitsbedingungen) fest60.
Im GGG werden Beispielfälle geschildert.61 Im Hinblick auf geringe Er-
fahrungen der estnischen Gerichtspraxis ist ein solches Muster für die
Auslegung hilfreich. Gleichzeitig besteht bei der Festlegung einer Liste
immer die Gefahr, daß die Anwendungs- bzw. Auslegungsgrenzen viel
zu eng gezogen werden.

Für die Arbeitsverhältnisse ist es bedeutsam, daß dem Arbeitgeber im
Gesetz konkrete Pflichten zur Information über die Einhaltung der
Regeln gegenüber dem Arbeitnehmer auferlegt werden und er entspre-
chende Unterlagen aushändigen muß.62 Neben Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen (Bewerbern, Bewerberinnen), die einer Diskrimi-
nierung ausgesetzt sein können, haben auch die Gewerkschaften
Rechtsanspruch auf Information.63

Beweislastverteilung
Gemäß § 4 GGG wird die Beweislast umgekehrt. Das heißt, immer
dann, wenn eine Person, die sich durch die Nichtanwendung des
Gleichberechtigungsgrundsatzes für verletzt hält und bei einer zustän-
digen Stelle Tatsachen glaubhaft macht bzw. zu machen versucht, die
das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung
vermuten lassen, obliegt es dem Beklagten zu beweisen, daß keine Ver-
letzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorgelegen hat.64 Diese Be-
stimmung würde in Estland eine neue Dimension der Sicherheit und
Gewährleistung der Gleichheitsrechte eröffnen. Allerdings ist sie in der
Öffentlichkeit sehr umstritten.

Positive Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung
und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft
Das GGG sieht für die Förderung der geschlechtsbezogenen Gleich-
berechtigung staatliche und kommunale Behörden,65 Bildungs-, For-
schungs- und Wissenschaftsinstitutionen bzw. Organisationen66 und Ar-
beitgeber67 vor. Der Gesetzentwurf legt Repräsentationsverhältnisse der
Geschlechter fest.68 Zu den Aufgaben der Arbeitgeber gehört die Förde-
rung der Gleichberechtigung von Frauen durch die Anwendung beson-
derer Maßnahmen wie die Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie.69 Das GGG umreißt die Aufgaben für den/die Sozialmini-
ster(in) und die Beauftragten zur Förderung der Gleichberechtigung.70

Das GGG sieht auch die Gründung und Zusammensetzung eines Ra-
tes für die Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter vor. Der
Rat soll die Regierung bei entsprechenden Fragen unterstützen.71

Rechtsdurchsetzung und Rechtsfolgen 
Gem. § 13 GGG ist der Schadensersatz im Fall des nicht eingehaltenen
Diskriminierungsverbotes und des dadurch erstandenen immateriellen
wie materiellen Schadens eine angemessene Geldsumme. Die Ver-
jährungsfrist ist gem. § 10 Abs. 3 GGG 1 Jahr.

Hinsichtlich der jetzigen gesellschaftlichen Lage72 ist es notwendig,
über die Verankerung des Mindestschadensersatzes nachzudenken.
Mindestschadensersatz könnte eine Voraussetzung für die Klageerhe-
bung sein. Nämlich nur, wenn das Diskriminierungsopfer weiß, was es
minimal erwarten kann, ist es bereit, diesen Weg zu gehen. Deshalb ist
es nötig, den Mindestschadensersatz gesetzlich festzulegen.
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60   §§ 6-8 GGG.

61   § 5 Abs. 2 GGG.

62   § 7 Abs. 1 GGG.

63   § 7 GGG.

64   Art 10, RL 2000/78/EG.

65  § 9 GGG.

66   § 10 GGG. 
67   § 11 GGG.
68   §§ 11 GGG.

69   § 11 GFGG.
70   § 22 GFGG.

71   § 24 GFGG.

72   Ebenda.

UTOPIE 184-D_a  18.01.2006  14:40 Uhr  Seite 174



Beauftragte/r
Die Zuständigkeit der/des Beauftragten liegt in erster Linie in der Auf-
sicht des Gesetzes, als Stelle für Beschwerden bzw. Stellungnahmen der
Bürger, in der Analyse der Auswirkungen des Gesetzes, als BeraterIn
der Exekutivorgane (Regierung, Ämter, Kommunen).73

Zusammenfassung
Es lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:
- Die geschlechtsbezogene Diskriminierung der Frauen umfaßt ver-
schiedene Diskriminierungsarten (Tatbestände) und wird in der rechts-
wissenschaftlichen Literatur als Verletzung des Grundrechtes auf
Gleichbehandlung angesehen.
- In der estnischen Gesellschaft gibt es viele Schwierigkeiten, die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu gewährleisten.
- Das Gesetz der geschlechtsbezogenen Gleichberechtigung ist der er-
ste Schritt zur Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter und
Bekämpfung der geschlechtsbezogenen Diskriminierung.
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